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Dr. Barlenstein und Kollegen vom 12. 7. 1994,ZI. 6900/J-NR/1994 
''Aufstellung von Geisterfahrertafeln an Autobahn-Abfahrten, 

mit auf der Rückseite angebrachten Werbeaufschriften 1/ 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 bis 4: 
"Besteht ein Vettrag über die Vermarktung der Rückseite der Geisterfahrettafeln mit der Bahnwerbung 
bzw. dem Osterreichischen Verkehrsbüro für die drei oben genannten Abfahtten? 

Wenn ja, für welchen Zeitraum besteht das VettragsverMltnis? 

Wenn ja, hat es für diesen' Vettrag eine Ausschreibung gegeben? 

Welche Leistung erbringt die Bahnwerbung bzw. das Osterreichische VerkehrsbOro für dieses Vermark-
tungsrecht bzw. wie hoch ist die Jahresmiete?" . 

Es besteht derzeit kein Vertrag über die Vermarktung der Rückseite der sogenannten 

Geisterfa hrelWamta feIn. 

Von der Bahnwerbung wurden diein der Einleitung der Anfrage angeführten Geister­

fahrerlafeIn als Pilot- und Demonstrationsprojekte aufgestellt, um vorab anhand prak­

tischer Erfahrungen feststellen zu können, ob und wie eine gesetzliche Normierung, 

wie sie schließlich in der 19. stVO-Novelle erfolgt ist, sinnvoll ist. 
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Zu Frage 5: 
"Wurde der Balmwerbung bzw. dem Osterreichischen Verkehrsbüro auch für die neu zu errichtenden 
Geisterfahrertafeln ein Vorrecht zur Vermarktung eingertJumt?" 

Weder der Bahnwerbung noch dem Österreichischen Verkehrsbüro wurde für die 

neu zu errichtenden GeisterfahrefVllarntafeln ein Vorrecht zur Vermarktung einge­

räumt. Vielmehr wurde die österreichische Verkehrswerbung von mir beauftragt, die 

Vermarktung der Rückseiten der Warntafelnauf den in Frage kommenden Autobahn­

abfahrten öffentlich auszuschreiben und den Zuschlag gemäß den einschlägigen 

Bestimmungen zu erteilen. 

Wie ,!am f,~eplWAher1994 

Der Bund ,minister 
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